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TOP 40:

Dritte Verordnung zur Bestimmung von Dopingmitteln und zur Fest-
legung der nicht geringen Menge

Drucksache: 270/16

I. Zum Inhalt der Verordnung

Nach § 2 Absatz 3 des Anti-Doping-Gesetzes (AntiDopG) ist es verboten, 
Dopingmittel, die in der Anlage zu diesem Gesetz aufgeführte Stoffe sind oder 
solche enthalten, in nicht geringer Menge zum Zwecke des Dopings beim 
Menschen im Sport zu erwerben, zu besitzen oder in oder durch den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes zu verbringen. Die Durchsetzung dieser 
Regelung erfordert eine laufende Anpassung der betroffenen Stoffe und der 
dazugehörigen Grenzwerte für die nicht geringe Menge an den aktuellen Stand 
von Wissenschaft und Technik. Mit dieser Verordnung wird die erforderliche 
Anpassung durch eine Änderung der Anlage zum AntiDopG und durch Erlass 
einer neuen Dopingmittel-Mengen-Verordnung vorgenommen.

Darüber hinaus sollen Unklarheiten bezüglich der in der bisherigen Doping-
mittel-Mengen-Verordnung verwendeten Terminologie beseitigt werden. 

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Der federführende Gesundheitsausschuss und der Ausschuss für Innere 
Angelegenheiten empfehlen dem Bundesrat, der Verordnung zuzustimmen.
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